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RS OGH 1996/11/26 1Ob2132/96b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1996

Norm

KO §27

KO §31 Abs1 Z2

Rechtssatz

Die Behauptung des Klägers, in der Zeit zwischen dem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit und der Konkurseröffnung habe

das Unternehmen der Gemeinschuldnerin nur mit Verlust gearbeitet, reicht für sich allein keineswegs aus, die

Nachteiligkeit, die durch eine Di6erenzrechnung zu belegen ist, und deren objektive Erkennbarkeit für die Beklagte

nachzuweisen.
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